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Auf in die heiße Phase – Manual zur Bachelorarbeit 
 
Liebe BASA-P-Studierende, 
 
Sie steuern auf das Ende Ihres Studiums zu. Damit rückt auch das Modul 7.4 „Abschlussmodul“ und 
damit einhergehend das Thema „Bachelorarbeit und Kolloquium“ für Sie weiter in den Fokus. 
 
Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zu den allgemeinen Formalien rund um die Thematik 
der Bachelorarbeit im Studiengang Bachelor of Arts – Soziale Arbeit (Präsenz). 
 
Nutzen Sie während des gesamten Prozesses bitte Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse und fügen Sie allen 
E-Mails und Dokumenten Ihren Vor- und Familiennamen sowie die Matrikel-Nummer bei. Tragen Sie 
Ihren Namen bitte auch in den Dateinamen ein. 
 
Melden Sie sich gerne in Bezug auf Themenvorschläge, um welche das Manual ergänzt werden sollte, 
bei der Studiengangskoordinatorin, Sophia Koch (0661 / 9640 - 239, sophia.koch@sw.hs-fulda.de). 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und viel Erfolg für den Endspurt! 
 
Ihr Fachbereich Sozialwesen 
 
 
Modul 7.4 „Abschlussmodul“ 
Das Abschlussmodul umfasst die Anfertigung einer Bachelorarbeit und das Kolloquium. 
 
Im Rahmen der Bachelorarbeit verfolgen Sie eigenständig eine Fragestellung und beantworten diese 
mit wissenschaftlichen Methoden im Bereich der Sozialen Arbeit. Dabei analysieren Sie Sachverhalte 
der Sozialen Arbeit theoriegeleitet und exemplarisch. 
 
Für die Zulassung zur Bachelorarbeit wird der erfolgreiche Abschluss der Module des 1. bis 3. 
Semesters (M 1.1 bis M 3.3) sowie des Praxissemesters (M 5.1) vorausgesetzt. 
 
Bei erfolgreichem Abschluss des Moduls 7.4 erhalten Sie 15 ECTS-Credits. Dabei geht die Note der 
Abschlussarbeit dreifach (12 ECTS-Credits) und die Bewertung des Kolloquiums einfach (3 ECTS-
Credits) in die Gesamtnote des Moduls ein (§ 4 Abs. 5 PO BASA-P). 
 
Überprüfen Sie vor Anmeldung der Bachelorarbeit bitte die Vollständigkeit Ihrer Leistungsübersicht. 
Nur mit vollständiger Leistungsübersicht können Sie Ihre Bachelorarbeit anmelden und später Ihre 
Abschlussunterlagen beantragen. 
 
 
Zeitlicher Ablaufplan 
In der Regel melden Sie Ihre Bachelorarbeit für das Sommersemester zum 01.04. und für das 
Wintersemester zum 01.09. mittels Anmeldeformulars an. Die Anmeldung zu diesen festen Daten 
sichert ab, dass Sie Ihr Studium im jeweiligen Semester abschließen können. 
Eine andere Laufzeit ist nur in Absprache mit Ihren Betreuungen möglich. Wichtig: Sprechen Sie dies 
unbedingt rechtzeitig an und vermerken den gewünschten Starttermin auf dem Anmeldeformular. 
Beachten Sie bitte: Falls das Laufzeitende und/oder der Termin zum Kolloquium nach dem 30.09. bzw. 
nach dem 31.03. stattfindet, müssen Sie sich für das nächste Semester zurückmelden.  
 
Die Bearbeitungsfrist umfasst 12 Wochen. Das Enddatum der Laufzeit wird nach erfolgter Anmeldung 
in HORSTL vermerkt und ist für Sie dort einsehbar. Eine gesonderte Mitteilung zur Laufzeit erfolgt nicht. 

! 
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Erstprüfer*in und Zweitprüfer*in – Wer kommt in Frage und was sind die Aufgaben? 
Ihre Bachelorarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet: Erstbetreuung und Zweitbetreuung. 
 
Die Erstbetreuung muss als hauptamtlich Lehrende*r an der Hochschule Fulda tätig sein (§ 4 PO BASA-
P). Hauptamtlich Lehrende sind Professor*innen und Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Die 
Erstbetreuung betreut Sie über die gesamte Laufzeit, tauscht sich mit Ihnen fachlich und 
themenbezogen aus und bewertet Ihre Bachelorarbeit nach Abgabe. 
 
Um Ihnen den Überblick über die Betreuungsmöglichkeiten zu erleichtern, hat der Fachbereich 
Sozialwesen eine sogenannte Belastungsampel eingerichtet. Unter dem folgenden Link können Sie 
einsehen, welche Lehrenden über freie Kapazitäten verfügen: 
https://hbx.fhhrz.net/getlink/fi7NdQgZgLz5qQNn6nCfYn/Kapazitaetsampel_WiSe23-24.docx. 
 
Als Zweitbetreuung kommen neben hauptamtlich Lehrenden auch Lehrbeauftragte in Frage. Machen 
Sie von diesem Angebot bitte sensibel Gebrauch, da Lehrbeauftragte für die Zweitbetreuung keine 
Vergütung erhalten dürfen. Fragen zur Arbeit klären Sie in der Regel allein mit Ihrer Erstbetreuung. 
Hauptaufgabe der Zweitbetreuung ist es, die fertiggestellte Bachelorarbeit selbstständig ebenfalls zu 
bewerten. 
 
Nach abgeschlossener Bewertung erhalten Sie ein Gutachten zu Ihrer Bachelorarbeit, in dem die 
Bewertung erläutert wird. 
 
Für Sie heißt dies konkret: Sie nehmen Kontakt zu einer möglichen Erstbetreuung auf. Es hat sich 
bewährt, die zweite prüfende Person in Absprache mit der Erstbetreuung auszuwählen. 
 
 
Anmeldeverfahren zur Bachelorarbeit inkl. Kolloquium 
Sie haben eine Erstbetreuung für Ihre Bachelorarbeit gewinnen können? Verständigen Sie sich mit 
dieser/diesem auf ein Thema und formulieren Sie eigenständig einen Titel. Falls der Titel noch nicht 
sicher feststeht, vermerken Sie auf dem Anmeldeformular hinter diesem den Begriff „Arbeitstitel“. 
Damit ist es Ihnen möglich, den Titel im Nachgang zu spezifizieren. Falls Sie den Titel spezifizieren 
möchten, teilen Sie dies im Rahmen Ihrer Laufzeit bitte dem Studienbüro (sachbearbeitung@hs-
fulda.de) mit. 
 
Das Anmeldeformular zur Bachelorarbeit inkl. Kolloquium finden Sie > hier. Eine gesonderte 
Prüfungsanmeldung über HORSTL ist aufgrund des Anmeldeformulars nicht erforderlich. 
Prüfen Sie bitte sorgfältig, ob Sie das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt haben. Vermerken Sie 
den Laufzeitbeginn im Textfeld zum Titel/Thema. Der Laufzeitbeginn wird nicht separat in dem 
Formular abgefragt. Alle Unterschriften sind in digitaler Form ausreichend. Beachten Sie bitte, dass Sie 
das Anmeldeformular nicht schreibgeschützt versenden. Schreibgeschützte Dateien können nicht 
digital unterzeichnet werden. Übrigens: Wenn Sie Ihr Studium vor dem Sommersemester 2022 
begonnen haben, studieren Sie nach der Prüfungsordnung 2015. 
 
Das Formular lassen Sie dem Studienbüro unter sachbearbeitung@hs-fulda.de zukommen. 
Übersenden Sie das Anmeldeformular bitte frühstens vier Wochen vor dem beabsichtigten 
Laufzeitbeginn (!). Das Studienbüro wird bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erfassung in HORSTL 
vornehmen. 
 
Zulassung und Laufzeit sind für Sie unter folgendem Klickweg einsehbar: Mein Studium -> 
Studienplaner mit Modulplan -> Bei Studiensemester "alle" auswählen und in Prüfungsordnung 

https://hbx.fhhrz.net/getlink/fi7NdQgZgLz5qQNn6nCfYn/Kapazitaetsampel_WiSe23-24.docx
mailto:sachbearbeitung@hs-fulda.de
mailto:sachbearbeitung@hs-fulda.de
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Sozialwesen/Studiengaenge/BASA-P/Anmeldung-Bachelor-Thesis_22.02.2019_-_ungeschuetzt.pdf
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suchen "Abschlussmodul" oder "SW1051" eingeben -> auf das + vor dem grünen Puzzle-Teil der 
SW1051 klicken. Unter SW1051MP (goldener Stern für Prüfung) ist dann für Sie das Start- und 
Abgabedatum ersichtlich.  
 
Sie erhalten keine separate Rückmeldung durch das Studienbüro. Auch hier müssen Sie einkalkulieren, 
dass das Verfahren bis zur Buchung einige Zeit in Anspruch nimmt, je nach Arbeitsbelastung des 
Studienbüros. 
 

 
 
 
Verlängerungen der Bearbeitungslaufzeit  
Diese sind auf Antrag in folgenden Fällen möglich: 
 
1) Erkrankung (Prüfunfähigkeit) 

Verfahren: Hier ist nur das Hochladen des ärztlichen Attestes über HORSTL erforderlich. Die 
Bearbeitungszeit wird durch das Studienbüro direkt verlängert. Das neue Abgabedatum ist dann 
in HORSTL ersichtlich. Ihre Erstbetreuung müssen Sie aber gleichwohl noch über die Verlängerung 
per E-Mail informieren. 
 

2) Übrige Fälle (bspw. deutliche Verzögerung bei Erhebung, Literaturbeschaffung, schwerwiegende 
Belastungen in der persönlichen Lebenssituation wie Todesfall Nahestehender o.ä.) 

 
Den Antrag auf Verlängerung der Laufzeit finden Sie > hier. 
 

a) Eine erstmalige Verlängerung um bis zu 4 Wochen  
Diese erfolgt allein durch die Erstbetreuung und liegt in deren Ermessen. Der Prüfungsausschuss 
(PA) muss nicht beteiligt werden. Verfahren: Sie stellen einen Antrag (per E-Mail) bei Ihrer 
Erstbetreuung, in dem die Gründe und die benötigte Dauer erläutert werden. Die Entscheidung 
Ihrer Erstbetreuung leiten Sie dann an das Studienbüro (sachbearbeitung@hs-fulda.de) weiter. 
Die Unterschrift des PA ist hier entbehrlich. 
b) Erstanträge über 4 Wochen hinaus und ein etwaiger zweiter Verlängerungsantrag 

https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Sozialwesen/Studiengaenge/BASA-P/Verla__ngerungsantrag_SW_PSA_PO_2015.pdf
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Diese laufen unter Vorabsprache mit der Erstbetreuung über den PA (wie bisher). Verfahren: Sie 
stellen einen Antrag (per E-Mail) an den PA (aktuelle Vorsitzende: susanne.dern@sw.hs-
fulda.de). 
Ein Zweitantrag richtet sich nach § 24 Abs. 3 S. 2 ABPO: „Die Bearbeitungszeit ruht, wenn 
Verzögerungsgründe eintreten, die die zu prüfende Person nicht zu vertreten hat.“ Folglich sind 
im Zweitantrag die Hinderungsgründe detailliert zu erläutern und zu belegen. Dazu gehört auch 
die Erläuterung, warum die Verzögerung nicht in der eigenen Verantwortung liegt. Ebenso ist die 
beantragte Dauer zu begründen. Der PA entscheidet über Ihren Antrag und leitet diesen an das 
Studienbüro zur Buchung weiter. Kennzeichnen Sie Zweitanträge bitte als solche und fügen Sie 
bitte zu den sonstigen Belegen auch den Erstantrag bei, aus dem sich der damalige 
Verlängerungsgrund und die Dauer ergeben. 
Sinnvoll ist es, den Verlängerungsantrag mit der Erstbetreuung vorzubesprechen und diese später 
auch über die Entscheidung des PA zu informieren. Das neue Datum ist dann nach Buchung in 
HORSTL ersichtlich. 
 

Nach Genehmigung einer Verlängerung durch Ihre Erstbetreuung bzw. den PA können Sie in der Regel 
von einer Bewilligung ausgehen. Für Sie ist das neue Abgabedatum dann in HORSTL ersichtlich. 
Überprüfen Sie bitte regelmäßig, ob der Zeitraum in HORSTL entsprechend angepasst wurde. Das 
Verfahren bis zur Buchung kann bis zu zwei Wochen dauern, lassen Sie sich dadurch vorerst nicht 
irritieren und sehen bis dahin von Nachfragen ab. Ihr Antrag und die Befürwortung durch Ihre 
Erstbetreuung reicht als Nachweis aus. Sollte das neue Datum auch nach zwei Wochen nicht gebucht 
sein, wenden Sie sich mit der Ticketnummer (die Sie direkt nach Übersendung des 
Verlängerungsantrags erhalten) an das Studienbüro (sachbearbeitung@hs-fulda.de) oder den 
Prüfungsausschuss (aktuell Vorsitzende: susanne.dern@sw.hs-fulda.de). 
Wenn die Bearbeitungszeit länger als drei Monate ruht, gilt die Bachelorarbeit als nicht unternommen. 
In diesem Fall müssen Sie sich erneut zur Bachelorarbeit anmelden, sobald die Hinderungsgründe 
weggefallen sind (§ 24 Abs. 3 S. 4 Allgemeine Bestimmungen für PO der HS Fulda). Ihr altes Thema ist 
dann verbraucht. Sie müssen zu einem neuen, mindestens stark modifizierten Thema schreiben. Die 
Anmeldung ist direkt möglich, sobald Sie eine Betreuung – die bisherige oder eine neue – für den neuen 
Versuch haben. 
 
Beispiel für einen möglichen zeitlichen Ablauf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abgabe der Bachelorarbeit 
Ihre Bachelorarbeit laden Sie elektronisch in HORSTL hoch. Gehen Sie wie folgt vor: 
 Loggen Sie sich mit Ihrer fd-Nummer und Ihrem Passwort bei HORSTL ein. 
 Klicken Sie auf den Button „Mein Studium“ und „Abgabe der Bachelor- und Masterthesis“. 
 Folgen Sie den nächsten Schritten. Falls Sie die Option „Ja, diese Thesis enthält einen 

Sperrvermerk“ wählen, ergänzen Sie hier bitte das Datum und gehen Sie dann auf „Weiter“. 
 Laden Sie Ihre Arbeit hoch – Zu Testzwecken können Sie diesen Schritt mehrfach ausführen. 

Bei Problemen mit dem Upload werden Sie sich per E-Mail an cms-support(at)hs-fulda.de. 
 Wenn alle Daten für eine Abgabe und Archivierung Ihrer Arbeit vorhanden sind, können Sie auf 

den Button „Abschlussthesis endgültig abgeben“ klicken. Ihre Abschlussarbeit ist damit offiziell 

09.08.2023 01.09.2023 

Abgabe der Anmeldung zur 
Bachelorarbeit inkl. 

Kolloquium 

24.11.2023 

Beginn der Laufzeit von 
12 Wochen Ende der Laufzeit 

mailto:susanne.dern@sw.hs-fulda.de
mailto:susanne.dern@sw.hs-fulda.de
mailto:sachbearbeitung@hs-fulda.de
mailto:susanne.dern@sw.hs-fulda.de
https://horstl.hs-fulda.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Bdnt.tvqqpsuAit.gvmeb%5C%2Fef%27);
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im Studienbüro eingegangen. Dieser Zeitpunkt gilt als Abgabedatum für Ihre Arbeit. Es 
erscheint folgende Anzeige: 

 
 

 Wenn Ihre Arbeit hochgeladen wurde, erhalten Sie eine Bestätigung als PDF-Dokument. Der 
Download geschieht automatisch. Die Bestätigung wird im Ordner „Downloads“ abgespeichert. 
Bewahren Sie die Bestätigung auf, Sie ist Ihr Nachweis, dass Ihre Arbeit abgegeben wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sollte mit Ihrer Bachelor- oder Masterarbeit etwas nicht in Ordnung sein, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung per E-Mail. Bitte achten Sie darauf, dass in HORSTL Ihre Hochschul-E-Mail-
Adresse als Kontakt angegeben ist und rufen Sie diese Mails regelmäßig ab. 

 Das Studienbüro leitet Ihre Arbeit ausschließlich an Ihre Erst- und Zweitbetreuung weiter. 
Diese haben acht Wochen Zeit, um die Arbeit zu bewerten. 

 Die Gutachten gehen im Studienbüro ein und werden in HORSTL erfasst. 
 
Ob die Arbeit zusätzlich in Papierform abgegeben werden soll, vereinbaren Sie mit den Prüfenden und 
wird durch diese auf dem Anmeldeformular zur Bachelorarbeit angegeben. Bitte überprüfen Sie dies 
selbstständig. 
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Die Abgabe aller Dokumente muss termingerecht erfolgen. Dies gilt sowohl für die elektronische 
Abgabe Ihrer Arbeit als auch für die Abgabe gedruckter Exemplare. 
 
Sollte der Upload Ihrer Bachelorarbeit in HORSTL aus technischen Gründen nicht möglich sein, teilen 
Sie dies umgehend und fristgerecht (!) 1) Ihre/m Erst- und Zweitprüfer*in, 2) dem Prüfungsausschuss 
(aktuelle Vorsitzende: susanne.dern@sw.hs-fulda.de) und 3) dem Team Sachbearbeitung des 
Studienbüros (E-Mail: sachbearbeitung@hs-fulda.de) per E-Mail mit. Dieser E-Mail fügen Sie unbedingt 
Ihre fertiggestellte Bachelorarbeit bei. 
 
Seit dem Wintersemester 2020/2021 erfolgt die einheitliche Plagiatskontrolle laut § 25 Abs. 3 der 
Allgemeinen Bestimmungen. 
 
Was bedeutet das für Sie als Studierende? Sie laden wie gewohnt Ihre Abschlussarbeiten (einmal 
anonymisiert und einmal personalisiert) in HORSTL hoch. Diese werden im Anschluss durch das 
Studienbüro den Prüfenden über die hochschulweite elektronische Lernplattform LUST übermittelt. 
Sobald die anonymisierte Version in LUST hochgeladen wurde, wird diese im Hintergrund durch 
Turnitin auf Plagiat geprüft. Die Arbeiten werden nach Bewertung aus LUST gelöscht. 
 
 
Kolloquium 
Das Kolloquium dient zur Feststellung, ob Sie die fachlichen Inhalte und Thesen Ihrer Bachelorarbeit 
auch mündlich vertreten können. Es geht primär um ein fachliches Gespräch, nicht um das 
Wiedergeben von auswendig gelerntem Fachwissen. Es ist empfehlenswert, sich die Arbeit zu 
vergegenwärtigen und das in der Regel vorab zur Verfügung gestellte Gutachten dabei zu 
berücksichtigen. 
 
Sprechen Sie Ihre/n Erstprüfer*in zur Gestaltung des Kolloquiums an; bspw. dazu, ob es ein rein 
mündliches Gespräch wird oder Handouts etc. zugelassen sind. 
 
Der Termin für das Kolloquium wird in der Regel einige Wochen nach Ihrer Abgabe mit Ihnen 
abgestimmt, in der Regel führen Erst- und Zweitbetreuung mit Ihnen das Kolloquium durch. 
 
 
Abschlussunterlagen 
Mit dem Online-Antrag auf Ausstellung der Abschlussunterlagen schließen Sie Ihr Bachelorstudium ab. 
Die Initiative muss dabei von Ihnen ausgehen: Denn nur Sie wissen, wann Sie keine weiteren 
(Zusatz−)Leistungen etc. mehr absolvieren. Mit dem Online-Antrag bestätigen Sie dem Studienbüro, 
dass Sie Ihr Studium für abgeschlossen halten. Prüfen Sie daher sehr sorgfältig, ob wirklich alle 
benötigten Leistungen mit Note und ECTS-Credits in Ihrer Leistungsübersicht vorhanden sind. 
 
Nach Beantragung und Überprüfung auf Vollständigkeit Ihrer Leistungen werden Ihre 
Abschlussunterlagen in der Regel innerhalb von vier Wochen erstellt, von den verantwortlichen 
Personen unterschrieben und zur Abholung im Studienbüro bereitgelegt bzw. über den Postweg 
versandt. Sie werden per E-Mail über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Abschlussunterlagen 
informiert. 
 
Nach Vorliegen der Abschlussunterlagen können Sie die staatliche Anerkennung beantragen.  
 
Weitere Informationen finden Sie > hier. 
 

mailto:susanne.dern@sw.hs-fulda.de
mailto:sachbearbeitung@hs-fulda.de
https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisreferat/basa-praesenz-praxissemester
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Häufige Fragen: 
 
Wir verstehen uns als lernendes System. Unser Anspruch ist es, das Manual weiterhin mit Ihren 
Hinweisen optimal zu gestalten. Dies gelingt uns jedoch nur durch Ihre Mithilfe! Unter „Häufige 
Fragen“ finden Sie ab sofort Ihre Anregungen: 
 

- Rückgabe des angemeldeten Themas: 
Sollten Sie merken, dass Sie mit dem Thema nicht zurechtkommen, können Sie das Thema einmalig 
innerhalb eines Monats nach der Ausgabe (Beginn der Laufzeit) zurückgeben (§ 24 Abs. 2 Allgemeine 
Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Hochschule Fulda). 
 
 
Ihre Ansprechpartner*innen 
Bei Fragen zu Ihrer Bachelorarbeit steht Ihnen Ihre Erstbetreuung gerne zur Verfügung. 
Bei prüfungsrechtlichen Fragen hilft Ihnen die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Prof. Dr. Susanne 
Dern (susanne.dern@sw.hs-fulda.de), gerne weiter. 
Bei allgemeinen Fragen bzw. Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Studiengangskoordinatorin, 
Sophia Koch (sophia.koch@sw.hs-fulda.de). 

mailto:susanne.dern@sw.hs-fulda.de
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